Nutzungsordnung Tennisplatz
1. Aufsichtspersonen sind von der Abt. Tennis eingesetzte Abteilungsmitarbeiter. 

Diese Personen sorgen im Interesse unseres Vereinseigentums und aller Besucher dafür, dass die Bestimmungen dieser Ordnung eingehalten werden. Sie sind berechtigt, Besucher, die gegen die Nutzungsordnung verstoßen oder gegebene Anordnungen nicht beachten, vom Vereinsgelände zu verweisen. 

Bei groben Verstößen, oder wenn Anordnungen der Aufsicht wiederholt missachtet werden, kann der Ausschluss aus dem Verein bzw. von der Nutzung der Vereinsmöglichkeiten eingeleitet werden. 


2. Nutzungsstunden sind stets vor Spielbeginn bei der Aufsichtsperson zu buchen und grundsätzlich vor Spielbeginn zu bezahlen. 
Monatskarten oder auch Zehner-Plus-Karten bieten den Vorteil einer festen Zeitbuchung im Voraus. In allen anderen Fällen gilt eine maximale Vorbestellung von einer Woche.
Die Buchung von Einzelstunden erfolgt durch Eintragung in die jeweils ausgehängten Wochenpläne.


In der Nutzungsgebühr sind die Spielberechtigung, die Nutzung der Beregnungsanlage sowie die Nutzung der sanitären Anlagen enthalten. 

3. Gebuchte Nutzungsstunden sind zu bezahlen, wenn nicht mindestens 24 Stunden vor Spielbeginn storniert wird (Ausnahmen nur in besonderen Fällen).

Dies gilt nicht für den Fall der Inanspruchnahme bei Tennisveranstaltungen 
(z.B. Turnierbetrieb).



4. Bei trockenem Wetter sind die Plätze vor Spielbeginn zu wässsern. Die Spieler sind verpflichtet, vor Ablauf der Spielzeit rechtzeitig aufzuhören und den Platz nach vorgegebenem Schema sorgfältig bis zur Platzaußenkante/Rasenkante abzuziehen und die Linien zu kehren.
5. Auf den Spielfeldern darf nur mit Tennisschuhen (ohne Noppen/Stollen)gespielt werden.


6. Für Schäden an den Einrichtungen haftet der jeweilige Platzmieter. Für abhanden gekommene Gegenstände, Bekleidungsstücke, Geld-oder Wertsachen haftet der Verein nicht.
Festgestellte oder selbstverursachte Schäden sind unverzüglich der Aufsicht zu melden. Das gilt insbesondere für Unfallereignisse. 

7. Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, Schlüssel für den Zugang zu den sanitären Anlagen und Tennisplätzen zu erhalten, Voraussetzung dafür ist ein Mindestalter von 16 Jahren. Die Ausgabe erfolgt durch die Aufsichtsperson mit einer Übernahmeerklärung.

8. Rücksichtnahme und Fairness sind allgemeine Regeln für den Spielbetrieb.



9. Vorschläge, Anregungen und Beschwerden sind schriftlich an die Abteilungsleitung zu übergeben. Dazu ist der Postkasten zu nutzen.
Schwedt/Oder, den 01. Mai 2008


Die Abteilungsleitung

